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Fingierte Unternehmensrechnungen: Mitarbeiter kann für Mehrwertsteuerbetrug haftbar sein

In einem Fall aus Polen hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass ein Arbeitneh-
mer, der die Daten seines Arbeitgebers in betrügerischer Weise verwendet, um falsche Rechnungen 
auszustellen, den darin ausgewiesenen Steuerbetrag schuldet. Etwas anderes gilt jedoch, wenn der 
Arbeitgeber seinen Überwachungspflichten nicht nachgekommen ist, so der EuGH.
Im Ausgangsverfahren hatte eine Tankstellenmitarbeiterin weggeworfene Zahlungsbelege einge-
sammelt und dann mittels eines "zweiten Buchungssystems" neue Rechnungen mit einem Gesamt-
wert von etwa 320.000 EUR über die auf den Bons genannten Treibstoffmengen ausgestellt und an 
Interessenten verkauft. Die Rechnungsempfänger nutzten diese Scheinrechnungen über nie statt-
gefundene Treibstofflieferungen unberechtigterweise sowohl für den Vorsteuer- als auch für den 
Betriebsausgabenabzug.
Nach einer Steuerprüfung erließen die zuständigen Behörden einen die Scheinrechnungen umfas-
senden Mehrwertsteuerbescheid zu Lasten der Tankstelle mit der Begründung, der Betrug der 
Mitarbeiterin sei dem Unternehmen zuzurechnen. Dagegen klagte der Tankstellenbetreiber. Der 
vom polnischen Gericht angerufene EuGH stellte fest, dass die Mehrwertsteuer nicht vom schein-
baren Aussteller einer falschen Rechnung geschuldet werden kann, wenn dieser gutgläubig ist. Um 
als gutgläubig angesehen zu werden, müsse der Arbeitgeber die zumutbare Sorgfalt walten lassen, 
um das Handeln seines Arbeitnehmers zu überwachen und dadurch zu verhindern, dass seine Daten 
für die Ausstellung falscher Rechnungen verwendet werden. Könne er dies nicht nachweisen, bleibe 
es bei seiner Mehrwertsteuerpflicht.

Hinweis: Es ist nun Sache der Finanzverwaltung bzw. des zuständigen nationalen Gerichts, unter 
Berücksichtigung aller relevanten Umstände zu beurteilen, ob der Arbeitgeber im Besprechungsfall 
die nötige Sorgfalt an den Tag gelegt hat.
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Rettungssanitäter: Dauerhafte Bereichszuordnung begründet noch keine erste Tätigkeitsstätte

Unterhält ein Arbeitnehmer eine erste Tätigkeitsstätte, kann er seine Fahrtkosten zum Arbeitsort nur 
mit der Entfernungspauschale abziehen. Für die ersten 20 Kilometer des Arbeitswegs lassen sich 
aktuell jeweils 0,30 EUR abziehen, jeder darüber hinausgehende Kilometer kann mit 0,38 EUR abge-
rechnet werden. Die Pauschale gilt nur für die einfache Entfernung zwischen Wohnung und Tätig-
keitsstätte, so dass sich nur ein Weg pro Tag steuermindernd auswirkt. Besteht keine erste Tätig-
keitsstätte, lassen sich die Pendelfahrten zur Arbeit deutlich besser absetzen - und zwar nach Reise-
kostengrundsätzen mit 0,30 EUR pro tatsächlich gefahrenem Kilometer (also Hin- und Rückweg).
Ob ein Arbeitnehmer eine erste Tätigkeitsstätte unterhält, entscheidet sich primär nach den dienst- 
oder arbeitsrechtlichen Festlegungen des Arbeitgebers. Sofern dieser den Arbeitnehmer einer orts-
festen betrieblichen Einrichtung dauerhaft zuordnet, liegt dort dessen erste Tätigkeitsstätte. Von 
einer solchen dauerhaften Zuordnung ist nach dem Einkommensteuergesetz insbesondere auszuge-
hen, wenn der Arbeitnehmer

- unbefristet
- oder für die Dauer des Dienstverhältnisses
- oder über einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus

an einer Tätigkeitsstätte tätig werden soll.

Nach einer neuen Entscheidung des Bundesfinanzhofs fehlt es an einer dauerhaften Zuordnung und 
damit an einer ersten Tätigkeitsstätte, wenn ein Rettungssanitäter von seinem Arbeitgeber lediglich 
einem Einsatzbereich (dauerhaft) zugewiesen wird, innerhalb dessen er in turnusmäßigem Wechsel 
(aufgrund monatlicher Dienstpläne) in verschiedenen Rettungswachen eingesetzt werden soll. Nach 
Gerichtsmeinung kann allein ein monatlich im Voraus erstellter Dienstplan bei einem unbefristet 
tätigen Arbeitnehmer keine dauerhafte Zuordnung begründen. Unerheblich ist, wenn sich im Nach-
hinein herausstellt, dass der Arbeitnehmer tatsächlich ganz überwiegend an einer bestimmten 
Rettungswache eingesetzt wurde.

Hinweis: Die Entscheidung ist eine gute Nachricht für alle Arbeitnehmer, die zwar (dauerhaft) für ein 
bestimmtes Tätigkeitsgebiet eingeteilt wurden, jedoch innerhalb dieses Gebiets keine dauerhafte 
Zuordnung zu einem spezielleren Tätigkeitsort erfahren. Sie können ihre Fahrten zur jeweils ange-
steuerten Tätigkeitsstätte zu ihren Gunsten nach Reisekostengrundsätzen absetzen.
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Aufstiegs-BAföG: Teilerlass von geförderten Darlehen führt zu steuerpflichtigem Arbeitslohn

Wer sich zum Meister, Fachwirt oder Techniker fortbildet und hierfür einen KfW-Kredit (sog. Auf-
stiegs-BAföG) nutzt, bekommt nach erfolgreicher Prüfung einen Teil dieses Darlehens erlassen. Die 
Kehrseite der Medaille: Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) muss der erlassene 
Betrag als Arbeitslohn versteuert werden.
Geklagt hatte eine Frau, die sich im Jahr 2014 zur Industriemeisterin Metall und 2015 zur Techni-
schen Betriebswirtin hatte fortbilden lassen. Das hierfür genutzte Aufstiegs-BAföG war ihr über 
zwei Darlehen der Investitions- und Förderbank Niedersachsen gewährt worden. Nachdem die 
Klägerin beide Prüfungen erfolgreich absolviert hatte, wurden ihr - wie vertraglich festgelegt - 40 % 
des noch nicht fällig gewordenen Darlehens erlassen. Die geförderten Prüfungs- und Lehrgangsge-
bühren hatte sie zuvor als Werbungskosten in ihren Einkommensteuererklärungen abgesetzt.
Das Finanzamt erhöhte den Bruttoarbeitslohn der Frau um die Höhe des Darlehenserlasses. Der 
BFH bestätigte dieses Vorgehen nun und verwies auf die ständige höchstrichterliche Rechtspre-
chung, wonach die Erstattung von als Werbungskosten abziehbaren Aufwendungen als Einnahme 
anzusetzen ist - und zwar bei der Einkunftsart, bei der die Werbungskosten früher abgezogen 
worden sind. So verhält es sich auch bei den gewährten Darlehenserlassen zum Aufstiegs-BAföG.
Zum einen hatte die Frau die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren in den Vorjahren als Werbungskos-
ten abgesetzt, zum anderen beruhte der nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz gewährte 
Darlehenserlass auf beruflich veranlassten Gründen. Der Erlass hing allein vom Bestehen der 
Abschlussprüfung und nicht von der finanziellen Bedürftigkeit oder den persönlichen Lebensum-
ständen der Darlehensnehmerin ab und war zudem der Höhe nach an dem konkreten Darlehen 
ausgerichtet.

Hinweis: Nach den aktuellen Förderbedingungen zum Aufstiegs-BAföG (KfW-Programm 172) wird 
das Darlehen später sogar zu 50 % erlassen. Für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren kann ein Darle-
hen von maximal 15.000 EUR beantragt werden, für Meisterstücke und vergleichbare Arbeiten ein 
Darlehen von maximal 2.000 EUR.
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Betriebliche Gesundheitstage: Unterkunfts- und Verpflegungsleistungen des Arbeitgebers sind 
nicht steuerfrei

Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern als attraktiven Benefit steuerfreie Leistungen zur Gesund-
heitsförderung von bis zu 600 EUR pro Jahr zuwenden. Das Finanzamt erkennt diese Zuschüsse an, 
wenn sie zusätzlich zum regulären Gehalt gezahlt werden. Begünstigt sind beispielsweise Kurse, die 
Krankheitsrisiken des Arbeitnehmers vermindern - hierzu zählen Bewegungsprogramme (z.B. 
Rückenkurse), Ernährungsangebote (z.B. zur Reduktion von Übergewicht), Aufklärungskurse zum 
Thema Sucht (z.B. Raucherentwöhnung) und Kurse zur Stressbewältigung (z.B. autogenes Training). 
Die Steuerfreistellung gilt auch für Kurse, die der Arbeitgeber direkt in seinem Betrieb stattfinden 
lässt und finanziert. Steuerlich gesehen erhalten die Arbeitnehmer dann zwar keine Geld-, sondern 
eine Sachleistung, dies spielt für die Steuerfreiheit aber keine Rolle.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, dass Unterkunfts- und Verpflegungskosten rund 
um steuerlich begünstigte Präventionsleistungen nicht steuerfrei vom Arbeitgeber übernommen 
werden können. Geklagt hatte ein Arbeitgeber aus Thüringen, der seine Arbeitnehmer zu Gesund-
heitstagen (von Freitag bis Sonntag) in ein Ferienzentrum und ein Hotel eingeladen hatte. Auf dem 
Programm standen unter anderem Nordic Walking, Rückenschule, progressive Muskelentspannung 
und Ernährungskurse.
Von den Kosten in Höhe von 295 EUR pro Teilnehmer mussten die Arbeitnehmer lediglich einen 
Eigenanteil von 99 EUR übernehmen, der ihnen später sogar von ihren Krankenkassen größtenteils 
erstattet wurde (als Leistungen zur primären Prävention und Gesundheitsförderung). Der Arbeitge-
ber sah die von ihm getragenen Kosten als steuerfreien Arbeitslohn zur betrieblichen Gesundheits-
förderung an und behielt darauf dementsprechend keine Lohnsteuer ein.
Das Finanzamt forderte für die übernommenen Unterkunfts- und Verpflegungskosten hingegen 
Lohnsteuer vom Arbeitgeber nach, wogegen dieser klagte. Der BFH gab der Behörde recht und 
entschied, dass diese Kosten nicht unter die Steuerbefreiung zur betrieblichen Gesundheitsförde-
rung gefasst werden können. Dies ergebe sich bereits aus dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung 
und deren Anknüpfung an das Sozialversicherungsrecht. Die Steuerbefreiung von Unterkunfts- und 
Verpflegungsleistungen konnte nach Gerichtsmeinung auch nicht daraus abgeleitet werden, dass es 
sich bei Gesundheitstagen um eine einheitliche Maßnahme handelt, sondern die Befreiung muss für 
jeden gewährten Vorteil einzeln überprüft werden.
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Mitarbeiterbeteiligung: Gewinn aus marktüblicher Veräußerung ist kein Arbeitslohn

Um Mitarbeiter an das eigene Unternehmen zu binden und sie zu motivieren, geben Arbeitgeber 
gerne sogenannte Mitarbeiterbeteiligungen an sie aus. Veräußert ein Arbeitnehmer seine (verbilligt 
erworbene) Beteiligung später gewinnbringend, ist der daraus erzielte Gewinn kein lohnsteuer-
pflichtiger Arbeitslohn - dies geht aus einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) hervor.
Geklagt hatte ein Arbeitnehmer, der in leitender Position bei der A-GmbH beschäftigt war. Die 
Anteile an dieser GmbH wurden von der Y-AG gehalten, welche von einer Investorengruppe über 
die S-Kapitalgesellschaft mit dem Ziel erworben wurde, diese nach einer Umstrukturierung an die 
Börse zu bringen. Um dieses Ziel bestmöglich zu erreichen, wurde ausgesuchten Führungspersonen 
der A-GmbH, darunter auch dem Kläger, die Möglichkeit eingeräumt, sich an dem Investment über 
ein sogenanntes Managementbeteiligungsprogramm zu beteiligen. Dazu wurde den Managern im 
Jahr 2006 die Beteiligung an einer sogenannten Manager-KG ermöglicht, die ihrerseits Anteile an 
der S-Kapitalgesellschaft erwarb.
Der Kläger beteiligte sich mit einer Einlage von 25.000 EUR an der KG und war so mit ca. 0,15 % an 
der S-Kapitalgesellschaft beteiligt. Nach einem Jahr konnte die Y-AG erfolgreich an der Börse plat-
ziert werden. Wie zuvor vertraglich vereinbart, schied die Manager-KG nach dem Börsengang 
wieder aus der S-Kapitalgesellschaft aus und erhielt dafür Aktien an der Y-AG. Entsprechend seiner 
Kommanditbeteiligung wurden dem Kläger sodann Aktien der Y-AG im Wert von über 3.000.000 
EUR übertragen. Das Finanzamt behandelte die Differenz aus Aktienwert und Kommanditeinlage als 
steuerpflichtigen Arbeitslohn.
Der BFH lehnte diese Besteuerung jedoch ab und führte aus, dass zwar auch durch Dritte gewährte 
Vorteile zu Arbeitslohn führen können, soweit diese durch das Arbeitsverhältnis veranlasst sind. 
Beruht der zugewendete Vorteil auf anderen (Sonder-)Rechtsbeziehungen, scheidet die Annahme 
von Arbeitslohn aber aus. Ein Vorteil, der zu steuerbarem Arbeitslohn führt, ist nur insoweit zu beja-
hen, wie die Beteiligung verbilligt eingeräumt wurde (Differenz des tatsächlichen Werts der KG-Be-
teiligung gegenüber den Anschaffungskosten der Beteiligung). Die Beteiligung an der Manager-KG 
und die dadurch vermittelte (mittelbare) Beteiligung am Arbeitgeber war zivilrechtlich wirksam 
begründet worden, so dass eine vom Arbeitsverhältnis unabhängige Einkunftsquelle vorlag.
Nur wenn den Managern im Verhältnis zu den Drittinvestoren ein marktunüblicher Überpreis - hier 
ein gemessen an ihrer Beteiligung überhöhtes Aktienpaket - gewährt worden wäre, hätte in Höhe 
des Überpreises steuerbarer Arbeitslohn vorgelegen - davon war vorliegend jedoch nicht auszuge-
hen.
Hinweis: Da der Veräußerungsgewinn im Jahr 2007 auch nicht auf andere Weise besteuert werden 
konnte, blieb der Gewinn im Ergebnis also steuerfrei. Seit 2018 werden derartige Veräußerungserlö-
se als Einkünfte aus Kapitalvermögen erfasst, allerdings nur mit dem gesonderten Steuertarif von 25 
%. Die Attraktivität derartiger Beteiligungsmodelle wird dadurch zwar eingeschränkt, bleibt aber 
angesichts des meist höheren individuellen Steuersatzes aus Mitarbeitersicht immer noch rentabel.
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Im konkreten Fall: Anforderung des zeitnahen Führens eines Fahrtenbuchs

Nutzen Sie als Geschäftsführer oder einer Ihrer Beschäftigten einen Firmenwagen auch privat, muss 
der Privatanteil als geldwerter Vorteil versteuert werden. Dieser Anteil kann auf verschiedene Arten 
ermittelt werden: entweder konkret anhand des Verhältnisses der gefahrenen Privatkilometer zu 
den Gesamtkilometern oder aber pauschal nach der sogenannten 1-%-Regelung. Zur Ermittlung der 
tatsächlich gefahrenen Privatkilometer muss ein Fahrtenbuch geführt werden - unter Umständen 
auch in elektronischer Form. Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) musste darüber entscheiden, ob die 
hierzu in einem Streitfall genutzte Software den Anforderungen genügte.
Die Klägerin, eine GmbH, überließ einem ihrer Geschäftsführer einen Firmenwagen auch zur priva-
ten Nutzung. Der geldwerte Vorteil wurde anhand der privat gefahrenen Kilometer laut Fahrten-
buch ermittelt. Das Fahrtenbuch wurde mit einer Software erstellt. Diese erlaubte eine Änderung 
der vorgenommenen Eintragungen bis zur Festschreibung des jeweiligen Monats. Die Änderungen 
wurden nur in den Änderungsprotokollen, nicht aber im Fahrtenbuch selbst vermerkt. Bei einer 
Lohnsteuer-Außenprüfung für die Jahre 2012 bis 2015 kam der Prüfer zu dem Ergebnis, dass das 
Fahrtenbuch nicht ordnungsgemäß geführt worden sei. Die Eintragungen seien nicht zeitnah, son-
dern im Abstand von mehreren Wochen erfolgt. Somit sei der geldwerte Vorteil nach der 1-%-Rege-
lung zu ermitteln.
Die Klage vor dem FG war unbegründet. Die Überlassung eines Fahrzeugs zur privaten Nutzung 
führe zu einem geldwerten Vorteil, der als Arbeitslohn zu versteuern sei. Der geldwerte Vorteil 
könne nach der 1-%-Regelung ermittelt werden oder anhand eines Fahrtenbuchs. Letzteres müsse 
ordnungsgemäß geführt werden.
Das heißt, die Aufzeichnungen müssten vollständig, richtig und auch überprüfbar sein. Zulässig sei 
nur die fortlaufende und zeitnahe Erfassung der Fahrten in einem geschlossenen Verzeichnis. 
Dieses müsse aufgrund seiner äußeren Gestaltung geeignet sein, jedenfalls im Regelfall nachträgli-
che Abänderungen, Streichungen und Ergänzungen als solche kenntlich werden zu lassen. Ein exter-
nes Änderungsprotokoll wie im Streitfall entspreche nicht der geforderten "geschlossenen Form". 
Auch liege keine zeitnahe Fahrtenbuchführung vor, wenn die Eintragungen immer erst - gebündelt 
- im Abstand von mehreren Wochen erfolgten.
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Einkommensteuererklärung 2023: Wie sich die Kosten für Homeoffice und Arbeitszimmer abset-
zen lassen

Wer in den eigenen vier Wänden arbeitet, kann seine Raumkosten in der Regel steuerlich als Werbungs-
kosten oder Betriebsausgaben absetzen. Erwerbstätige, die im häuslichen Arbeitszimmer den Mittel-
punkt ihrer gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit haben, dürfen ihre Raumkosten ab 2023 
entweder
- in Höhe der tatsächlich angefallenen Aufwendungen (in unbeschränkter Höhe) abrechnen
- oder eine Jahrespauschale von 1.260 EUR absetzen.
Wer die tatsächlich entstandenen Raumkosten geltend macht, muss zunächst die Kosten des Hauses 
bzw. der Wohnung zusammenrechnen, z.B. Miete, Gebäudeabschreibung und Renovierungskosten. Der 
abziehbare Raumkostenanteil ist dann nach dem Verhältnis der Fläche des Arbeitszimmers zu der Wohn-
fläche der Wohnung zu berechnen. Voll absetzbar sind daneben die Kosten für die Ausstattung des 
Raums (z.B. für Tapeten, Teppiche, Gardinen). Aufwendungen für Arbeitsmittel, wie beispielsweise Com-
puter, Bürostühle oder Schreibtische, sind separat von den Raumkosten in voller Höhe abzugsfähig.
Wer hingegen die Jahrespauschale wählt, muss dem Finanzamt nicht mehr die tatsächlich angefallenen 
Raumkosten nachweisen. Die Pauschale ist personenbezogen. Der Betrag verdoppelt sich daher, wenn 
zwei Personen dasselbe Arbeitszimmer nutzen. Andererseits bedeutet dies auch, dass es bei der Nutzung 
von zwei Arbeitszimmern durch dieselbe Person bei dem einen Höchstbetrag bleibt. Die Pauschale muss 
zudem monatsweise gekürzt werden, wenn das häusliche Arbeitszimmer nicht das ganze Jahr über der 
Tätigkeitsmittelpunkt war. Für diese Kürzungsmonate lässt sich allerdings wiederum die Tagespauschale 
für Homeofficetätigkeiten in Höhe von 6 EUR pro Tag (maximal ebenfalls 1.260 EUR pro Jahr) abziehen, 
sofern weiterhin zumindest überwiegend von zu Hause aus gearbeitet und keine erste Tätigkeitsstätte 
aufgesucht wurde.
Bis einschließlich 2022 konnten Erwerbstätige ihr häusliches Arbeitszimmer bei fehlendem Tätigkeitsmit-
telpunkt im Arbeitszimmer zumindest beschränkt mit 1.250 EUR pro Jahr abziehen, wenn ihnen kein 
Alternativarbeitsplatz (z.B. im Betrieb) zur Verfügung stand. Diese Fallvariante wurde ab 2023 abge-
schafft. Erwerbstätige, deren Tätigkeitsmittelpunkt außerhalb des häuslichen Arbeitszimmers liegt, 
können ihre Raumkosten nun nur noch auf dem Wege der Tagespauschale für Homeofficetätigkeiten 
abziehen (wie gesagt 6 EUR pro Arbeitstag, maximal 1.260 EUR pro Jahr).
Hinweis: Für Arbeitnehmer kann es steuerlich sinnvoll sein, einen Raum ihrer Wohnung bzw. ihres 
Hauses an ihren Arbeitgeber zu vermieten und diesen Raum dann wiederum selbst als Homeoffice für 
ihre Angestelltentätigkeit zu nutzen. Die Mietzahlungen des Arbeitgebers können vom Arbeitnehmer 
dann als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung versteuert werden, sofern ein betriebliches Interes-
se des Arbeitgebers an diesem Anmietungsmodell besteht.
Der Vorteil: Der Arbeitnehmer kann dann alle Kosten seiner Wohnung bzw. seines Hauses (z.B. Erhal-
tungsaufwendungen, Abschreibungen) anteilig als Werbungskosten im Vermietungsbereich abziehen 
und auf diese Weise sogar steuerliche Verluste erzielen, sofern er grundsätzlich eine Einkünfteerzie-
lungsabsicht hat. Die Absetzungsbeschränkungen für häusliche Arbeitszimmer gelten bei diesem Vermie-
tungsmodell nicht, so dass die auf den vermieteten Raum entfallenden Kosten selbst dann in voller Höhe 
komplett absetzbar sind, wenn der Arbeitnehmer seinen Tätigkeitsmittelpunkt nicht im Homeoffice hat.
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Jobsuche: Welche Bewerbungskosten sich steuerlich absetzen lassen

Wer sich auf Jobsuche begibt, muss häufig nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Geld investieren. 
Die gute Nachricht ist, dass Bewerbungskosten steuerlich abgesetzt werden können. Alle Kosten, 
die bei der Suche nach einem Arbeitsplatz entstehen (und so dem künftigen Erwerb von Einkommen 
dienen), können im Grunde als Werbungskosten geltend gemacht werden. Zu den abzugsfähigen 
Bewerbungskosten gehören unter anderem Aufwendungen für Bewerbungsfotos, Fachliteratur, 
Bewerbungsseminare, Fahrten zu Vorstellungsgesprächen, notwendige Übernachtungs- und 
Verpflegungskosten, Briefumschläge, Porto und Beglaubigungen. Werden Kosten vom (potentiellen) 
Arbeitgeber erstattet, mindert diese Erstattung jedoch den Werbungskostenabzug. Gleiches gilt für 
einen Zuschuss, den die Bundesagentur für Arbeit zu den Bewerbungskosten zahlt.
Hinweis: Bei Arbeitnehmern wirken sich Bewerbungskosten nur dann steuerlich aus, wenn sie 
(zusammen mit allen anderen Werbungskosten) die derzeit geltende Werbungskostenpauschale von 
1.230 EUR überschreiten. Wer (noch) nicht in einem Arbeitsverhältnis steht, kann auch niedrigere 
Werbungskosten absetzen.
Bewerbungskosten sind unabhängig davon absetzbar, ob die Aufwendungen während eines noch 
bestehenden Arbeitsverhältnisses bzw. Studiums oder erst danach anfallen. Sofern der Bewerber im 
Zeitpunkt der Bewerbung keine Einkünfte erzielt, stellen seine Bewerbungskosten sogenannte 
vorweggenommene Werbungskosten dar. Unerheblich für den Abzug von Bewerbungskosten ist 
zudem, ob die jeweilige Bewerbung letztlich zum Erfolg geführt hat.

Hinweis: Können die Kosten in ihrem Entstehungsjahr nicht mit anderen positiven Einkünften 
verrechnet werden, dürfen sie vom Gesamtbetrag der Einkünfte des vorangegangenen Veranla-
gungszeitraums abgezogen und schließlich in die folgenden Veranlagungszeiträume vorgetragen 
werden.

Bewerbungskosten müssen dem Finanzamt auf Nachfrage nachgewiesen werden. Sind die Belege 
nicht mehr vorhanden, lassen sich gegebenenfalls auch Pauschalbeträge abziehen. Als Orientierung 
dient hierbei ein Urteil des Finanzgerichts Köln (FG) aus dem Jahr 2004, wonach bei einer Bewer-
bung mit einer Bewerbungsmappe pauschal 8,50 EUR und ohne Mappe 2,50 EUR abgesetzt 
werden können. In einem weiteren Fall hatte das FG nicht belegte Bewerbungskosten pauschal mit 
insgesamt 100 EUR anerkannt. Manche Finanzämter erkennen pauschal 10 EUR bis 15 EUR pro 
postalischer Bewerbung an. Wichtig ist, E-Mails bzw. Kopien der Bewerbungsschreiben sowie die 
Antworten der Unternehmen aufzubewahren, um die Bewerbungsaktivitäten später belegen zu 
können.
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